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“Klassenjustiz wirkte sich in mehrfacher Hinsicht gegen die Arbeiterklasse 
aus. In der politischen Strafjustiz insofern, als sich die äußerste Rechte an 
Verbrechen und Morden leisten konnte, was immer sie wollte. In den Jahren
1919 und 1920 wurden Hunderte deutscher Arbeiter von den Freikorps er-
mordet. (109) Es begann mit der Ermordung linker und kommunistischer 
Arbeiterfunktionäre, griff dann über auf Mitglieder der USPD, traf auch 
Pazifisten wie Paasche, schließlich auch bürgerliche Politiker wie z. B. 
Erzberger und Rathenau. (110) In den beiden letzten Fällen wurden zwar 
ernstliche Strafverfahren eingeleitet, im übrigen aber stand die 
Staatsanwaltschaft auf der Seite der Mörder. Kam es dennoch zu einem 
Strafverfahren, so wurden Scheinstrafen ausgesprochen – ich erinnere an 
den sehr spät durchgeführten Prozeß wegen des Mordes an Rosa 
Luxemburg (111) - , oder es erfolgte Freispruch. Wenn sich dagegen 
Arbeiter politisch etwas »zuschulden kommen ließen« , hagelte es Strafen 
noch und noch - so bei allen sogenannten Gewaltdelikten, dann in 
extensiver Auslegung dieser Gewaltdelikte wegen Landfriedensbruchs und 
Hausfriedensbruch bei Auseinandersetzungen in Versammlungen und 
schließlich bei der Teilnahme an Massenstreiks oder bei gewaltsamen Aus-
einandersetzungen wie nach dem Kapp-Putsch. Für die Justiz der damaligen
Zeit war es selbstverständlich, daß sie Anlässe dieser Art benutzte, um hohe
Strafen zu verhängen.“ (112)

(109) Freikorps waren gegenrevolutionäre militärische Verbände, die von 
Offzieren der alten kaiserlichen Armee gebildet und geführt wurden; vgl. 
Arthur Rosenberg, Geschichte Weimarer Republik, Frankfurt/Main 1961 
S. 59 ff.; Emil J. Gumbel, Vom Fememord zur Reichskanzlei, Heidelberg 1962 
S. 45 ff.
(110) Vgl. Emil J. Gumbel, a.a.O. , S. 45 ff.
(111) Vgl. Der Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, 
Dokumentation eines politischen Verbrechens, hrsg. von Elisabeth 
Hannover-Drück und Heinrich Hannover, Frankfurt/Main 1967, 
S. 59-126
(112) Vgl. Emil J. Gumbel, a.a.O., S. 46 f. ; Heinrich Hannover und Elisabeth 
Hannover-Drück, Politische Justiz 1918-1933, Frankfurt /Main 1966.
(Für alle, die es nicht wissen, bzw. nicht wußten (so wie ich) 
heisst a.a.O= am angegebenen Ort!.)


